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N I E D E R S C H R I F T 
12. ordentliche öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Frankenfelde – Wahlperiode 2008 
– 2014 

 

 Sitzungstermin: Donnerstag, 07.06.2012 

 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

 Sitzungsende: 20:45 Uhr 

 Sitzungsort: Gemeindehaus, Dorfstraße 70, 14943 Luckenwalde/OT 
Frankenfelde 

Anwesend 
 Ortsvorsteherin-  
Frau Susanne Schöpke 

 

 Ortsbeirat Frankenfelde-  
Herr David Merten 

 

Herr Hans Wiemann  
 Gäste- 
Herr Oliver Möbius   Stadtverwaltung Luckenwalde bis einschließlich TOP 4 

Tagesordnung: 
 
1.  Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

der Anwesenheit 
 

  
 2.  Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 

09.02.2012 
 

  
 3.  Feststellung der Tagesordnung  
  
 4.  Informationen zum Bürgerhaushalt 2013  
  
 5.  Beschlussvorlage  
  
 5.1.  Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Luckenwalde 

zur Ladenöffnung aus besonderem Anlass 
B-5382/2012 

  
 6.  Informationen des Ortsbeirates  
  
 7.  Anfragen der Einwohner  
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Öffentlich 
 
TOP  1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung und der Anwesenheit 
 

 
Frau Schöpke eröffnete die Sitzung und begrüßte alle Anwesenden. Die Ladung erfolgte 
ordnungsgemäß. Der Ortsbeirat (OB) ist mit drei Mitgliedern beschlussfähig. 
 
 
 
TOP  2. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung 

vom 09.02.2012 
 

 
keine 
 
  
TOP  3. Feststellung der Tagesordnung  
 
bestätigt 
 
 
TOP  4. Informationen zum Bürgerhaushalt 2013  
 
Herr Oliver Möbius von der Stadtverwaltung Luckenwalde gibt Erläuterungen zur 
Vorschlagseinreichung und zum Umgang mit den Vorschlägen. 
 
 
TOP  5. Beschlussvorlage  
 
TOP  5.1. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt 

Luckenwalde zur Ladenöffnung aus besonderem 
Anlass 

B-5382/2012 

 
  
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die in der Anlage dieser Beschlussvorlage beigefügte Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Luckenwalde zur Ladenöffnung aus besonderem Anlass im Jahr 2012 nach § 5 Abs. 1 
des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes 
 
Kenntnis genommen 
 
 
TOP  6. Informationen des Ortsbeirates  
 
Unmittelbar vor der heutigen OB-Sitzung gab es mit dem Tiefbauamt (Herr Ullrich und Frau 
Mai) einen Ortstermin am Trafohäuschen Ortsausgang Frankenfelde Richtung Frankenförde. 
Anlass waren wieder die starken Regenfälle und Ansammlung der Wassermassen auf dem 
Gartengrundstück Gottschalk und Neudert.  
 
Frau Schöpke erinnerte das Tiefbauamt an die beiden Ortstermine vom 08./09.09.2011 !! 
mit Anwohnern, Tiefbauamt und Wasser- und Bodenverband und stellte fest, dass sich 
hinsichtlich der damaligen Absprachen nichts getan hat. 
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Folgende Problematik wurde erneut erörtert und darum gebeten, die Mängel nun endlich zu 
beheben: 
 

− Abwassergraben vom Grundstück Neudert durch die Straße ist zerstört und verstopft.  
− Anbindung des Grabens vor dem Trafohäuschen besteht nicht mehr, daher 

Wasserablauf zum Garten Gottschalk. 
− Grabenanbindung in Richtung Frankenförde wurde durch die Technik der 

Agrargenossenschaft zerfahren. 
− Generelle Schäden an den Wegen hinter der Kirche (Wasserleitung) und des Weges 

zum Parkwald durch die schweren Landmaschinen (bis 40 t) der 
Agrargenossenschaft. 

− Am Ortsausgaben Richtung Gottsdorf, Höhe Haus-Nr. 48 sollte der Graben auf der 
linken Seite in Richtung Gottsdorf erweitert und zur rechten Seite verrohrt werden, da 
hier bei Regenmassen grundsätzlich die Grundstücke Peper und Breuer überflutet 
werden. 

− Abfräsen des Straßenbereichs Höhe Haus-Nr. 63, Familie Bade und Anböschung des 
Bankettes Höhe Haus-Nr. 45, Familie Schröder, damit die Wassermengen vom Berg 
gezielt zu den Gräben laufen und nicht die Grundstücke Nr. 45 und 46 überfluten. 

− Anordnung einer Kastenrinne oder Vertiefung auf dem Anger vor dem Grundstück Nr. 
39 und 40, da dort das Oberflächenwasser vom Gehweg direkt auf den Hof Nr. 40, 
Familie Lehmann, läuft. 

− Auf dem Grundstück (Freifläche zwischen Nr. 40 und Nr. 41) befindet sich ein 
defekter Schacht (unterirdische Verrohrung der ehemaligen Drainage der Felder) 
dessen Abdeckung fehlt und eine Unfallgefahr darstellt. 

 
  
 
TOP  7. Anfragen der Einwohner  
 
 sh. TOP 6 
 
  
  
 
 
 
Susanne Schöpke   
Ortsvorsteherin   
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